
 

Beitragsordnung 
§ 1 Grundsatz 

(1) Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt 
die Beitragspflichten der Mitglieder sowie Gebühren und Umlagen 
des Vereins. 

(2) Änderungen dieser Beitragsordnung werden vom Präsidium auf 
Vorschlag des Vorstands beschlossen. 

(3) Mitgliedsbeiträge dienen ausschließlich der Verwirklichung der 
satzungsmäßigen Zwecke des Vereins. Aus der Beitragszahlung 
entsteht kein Anspruch auf konkrete Leistungen, Vergünstigungen 
oder ermäßigte Veranstaltungsteilnahmen. 

§ 2 Beschlüsse 

(1) Das Präsidium beschließt die Höhe der Mitgliedsbeiträge und 
etwaiger Umlagen. 

(2) Der Vorstand legt Gebühren und Verfahren der Beitragserhebung 
fest. 

(3) Beschlüsse treten mit Veröffentlichung gegenüber den Mitgliedern 
in Kraft. 

§ 3 Mitgliedsbeiträge und Kategorien 

(1) Der Verein erhebt Mitgliedsbeiträge von natürlichen Personen und 
juristischen Personen (institutionelle Mitglieder). 

(2) Die Beitragshöhe kann nach Mitgliedsart, Leistungsfähigkeit, Sitz 
des Mitglieds (Länderklassifikation) sowie Nähe zur Verwirklichung 
des Satzungszwecks differenziert werden. 

(3) Die Einordnung individueller Mitglieder in die jeweiligen 
Beitragskategorien erfolgt auf Grundlage des Landes ihres 
gewöhnlichen Aufenthalts und entsprechend der jeweils aktuellen 
Einkommensklassifikation der Weltbank. 

(4) Für die Zwecke dieser Beitragsordnung werden die Länder in drei 
Kategorien zusammengefasst: High Income Countries 
(HIC), Middle Income Countries (MIC) und Low Income Countries 



 

(LIC). Dabei werden die Kategorien Upper Middle Income 
Countries (UMIC) und Lower Middle Income Countries (LMIC) der 
Weltbank gemeinsam als Middle Income Countries 
(MIC) behandelt. Maßgeblich ist die jeweils zum Zeitpunkt des 
Beginns des Mitgliedschaftsjahres gültige Klassifikation der 
Weltbank. 

(5) Die Studentenmitgliedschaft gilt für Bachelor- und 
Masterstudierende sowie für Doktorandinnen und Doktoranden, 
die ihr Promotionsstudium in Vollzeit absolvieren und keiner 
Vollzeitbeschäftigung nachgehen. Der Studentenstatus ist auf 
Verlangen des Vereins durch geeignete Nachweise zu belegen. 

(6) Endet der Studentenstatus, wird die Mitgliedschaft mit Beginn der 
nächsten Beitragsperiode automatisch als reguläre individuelle 
Mitgliedschaft fortgeführt. 

(7) Institutionelle Mitglieder können insbesondere Unternehmen, 
Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Behörden und 
gemeinnützige Organisationen sein. 

(8) Institutionelle Mitglieder üben ihre Mitgliedsrechte durch eine 
benannte Ansprechperson aus. Das Stimmrecht steht 
ausschließlich dem Mitglied selbst zu. 

(9) Institutionelle Mitglieder können Personen aus ihrer Organisation 
als Nutzungsberechtigte benennen. Diese erhalten Zugang zu 
Informations- und Serviceangeboten. Nutzungsberechtigte sind 
keine Mitglieder und erwerben keine Mitgliedschaftsrechte. 

(10) Die Anzahl der Nutzungsberechtigten ist innerhalb jeder 
Beitragskategorie einheitlich festgelegt. 

(11) Bestehende institutionelle Mitglieder behalten die ihnen zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens zugewiesene Anzahl an 
Nutzungsberechtigten für eine vom Vorstand festgelegte 
Übergangsperiode. 

§ 4 Beitragshöhen 

4.1 Individuelle Mitglieder 

Kategorie HIC MIC LIC 

Vollmitglied 120 € 60 € 30 € 



 

Studierendenmitglied 30 € 15 € 7,50 € 

4.2 Unternehmen (nach Jahresumsatz) 

Jahresumsatz Jahresbeitrag 

< 10 Mio. € 1.000 € 

10–100 Mio. € 2.500 € 

> 100 Mio. € 5.000 € 

Unternehmen können bis zu 8 Nutzungsberechtigte benennen. 

4.3 Hochschulen 

Länderkategorie Jahresbeitrag 

HIC 600 € 

MIC 300 € 

LIC 150 € 

Hochschulen können bis zu 8 Nutzungsberechtigte benennen. 

4.4 Non-Profit-Organisationen 

Die Kategorie gilt nur für Organisationen mit höchstens 2.000.000 € 
Jahresumsatz und weniger als 50 Mitarbeitenden. Andernfalls gelten die 
Konditionen für Unternehmen, wie in § 4.2. festgelegt. 

Länderkategorie Jahresbeitrag 

HIC 800 € 

MIC 400 € 

LIC 200 € 

Non-Profit-Organisationen können bis zu 8 Nutzungsberechtigte benennen. 



 

§ 5 Beitragserhebung 

(1) Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich ab dem Zeitpunkt des Beitritts 
erhoben. 

(2) Die Zahlung erfolgt per SEPA-Lastschrift, Kreditkarte oder 
vergleichbarem elektronischem Zahlverfahren. 

(3) Abweichende Zahlungsarten können im Einzelfall durch den 
Vorstand zugelassen werden. 

(4) Mitglieder werden mindestens vier Wochen vor Fälligkeit 
informiert. 

(5) Bei Austritt erfolgt keine anteilige Rückerstattung bereits gezahlter 
Beiträge. 

§ 6 Beitragsaktionen und Kooperationen 

(1) Zur Gewinnung neuer Mitglieder kann der Vorstand zeitlich 
befristete Beitrittsaktionen mit einheitlicher Ermäßigung auf den 
ersten Mitgliedsbeitrag beschließen. Die jeweilige Ermäßigung 
bedarf zum Inkrafttreten der Genehmigung durch das Präsidium. 

(2) Der Verein kann Kooperationen mit fachlich nahestehenden 
Organisationen schließen und hierfür besondere 
Beitragskategorien mit entsprechenden Beitragsermäßigungen 
vorsehen. Der Vorstand legt im Rahmen entsprechender 
Partnerschaftsabkommen die Beitragsermäßigungen fest. Diese 
bedürfen zum Inkrafttreten ebenfalls der Genehmigung durch das 
Präsidium. 

(3) Beitragsermäßigungen gelten jeweils einheitlich für die 
betreffende Beitragskategorie. 

§ 7 Veranstaltungsbezogene Ermäßigung für individuelle 
Mitglieder 

Teilnehmenden an Veranstaltungen des Vereins kann innerhalb eines 
Zeitraums von bis zu 60 Tagen nach der jeweiligen Veranstaltung beim 
Abschluss einer individuellen Mitgliedschaft eine einmalige ermäßigte 
Beitragsgebühr gewährt werden. Die Ermäßigung dient ausschließlich der 
Mitgliedergewinnung. Ein Anspruch hierauf besteht nicht. Die Regelung 
kann auch von ehemaligen Mitgliedern in Anspruch genommen werden. 



 

 Reduzierte Mitgliedsgebühr im ersten Jahr 

Kategorie HIC MIC LIC 

Vollmitglied 30 € 20 € 10 € 

Studierende 15 € 10 € 5 € 

§ 8 Förderkontingente für Veranstaltungen 

(1) Im Rahmen der Verwirklichung seiner satzungsmäßigen Zwecke 
kann der Verein für Veranstaltungen Förderkontingente für 
bestimmte Teilnehmergruppen vorsehen. 

(2) Institutionelle Mitglieder können hierbei im Rahmen der 
Veranstaltungs- und Förderordnung berücksichtigt werden. 

(3) Die Ausgestaltung, Vergabe und Voraussetzungen ergeben sich 
ausschließlich aus der Veranstaltungs- und Förderordnung des 
Vereins. 

(4) Ein Anspruch auf Gewährung, eine bestimmte Anzahl oder eine 
konkrete Höhe von Ermäßigungen besteht nicht. 

(5) Förderkontingente stehen in keinem unmittelbaren 
Zusammenhang mit dem Mitgliedsbeitrag und stellen keine 
Gegenleistung für die Mitgliedschaft dar. 

§ 9 Nennung institutioneller Mitglieder 

Institutionelle Mitglieder können öffentlich als Mitglieder genannt werden. 
Die Nennung erfolgt ohne werbenden Charakter und ohne externe 
Verlinkung. 

§ 10 Datenschutz 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß DSGVO und den 
jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen. 

§ 11 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt durch Beschluss des Vorstands und nach Genehmigung 
durch das Präsidium am Tage der Veröffentlichung in Kraft. 


